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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Selmsdorf

Satzung über die 1. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 6 
„Herrenwiekers Camp/Krempelmoor“ - Teilgebiet II

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf hat in ihrer Sitzung am 
01.03.2012 die Satzung über die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
Nr. 6 „Herrenwiekers Camp/Krempelmoor“ - Teilgebiet II, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) beschlossen. 
Die Satzung über die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 6 wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht. 
Die Satzung tritt mit Ablauf des Erscheinungstages dieser Bekanntmachung in Kraft. 
Jedermann kann die Satzung und die dazugehörige Begründung ab diesem Tage 
im Amt Schönberger Land, Fachbereich Gemeindeentwicklung, Dassower Straße 4, 
23923 Schönberg, während der Öffnungszeiten einsehen und Auskunft über den In-
halt verlangen. 

Anlage:
Übersichtsplan Geltungsbereich der Satzung über die 1. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 6 „Herrenwiekers Camp/Krempelmoor“ - Teilgebiet II

Unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in ei-
ne bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

VERLAG + DRUCK
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Etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) oder von aufgrund der KV M-V er-
lassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen der Sat-
zung über die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes  
Nr. 6 - Teilgebiet II - sind nach § 5 Abs. 5 KV M-V in dem dort be-
zeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich die 
Verletzung ergeben soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.

Gemeinde Selmsdorf, den 20. März 2012

gez. Hitzigrat Siegel
Bürgermeister

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren  
für Dienstleistungen der Freiwilligen  
Feuerwehr der Gemeinde Menzendorf 
vom 22. März 2012
Auf Grund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Me-
cklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777 ff.) und des § 6 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), geändert 
am 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) in Verbindung mit 
dem Gesetz über den Brandschutz und die technischen Hilfe-
leistungen durch die Feuerwehren (BrSchG) für Mecklenburg-
Vorpommern vom 3. Mai 2002 (GVOBl. M-V 2002, S. 254), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17. März 2009 (GVOBl. M-V 
S. 282) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Menzendorf 
am 13. März 2012 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gegenstand der Gebühr
(1) Für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemein-
de Menzendorf, die von einem Beteiligten beantragt oder sonst 
in seinem Interesse veranlasst werden, sind Verwaltungsge-
bühren nach dieser Gebührensatzung zu entrichten.
(2) Die im Zusammenhang mit der Leistung entstandenen Aus-
lagen sind Bestandteil der Gebühr.

§ 2
Gebührenfreie Dienstleistungen
(1) Maßnahmen zur Brandverhütung sind gebührenfrei.
(2) Der Einsatz der Feuerwehren ist bei Bränden und im Falle 
einer Katastrophe infolge von Naturereignissen für den Geschä-
digten gebührenfrei.
(3) Für die Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr 
dürfen weder Gebühren noch Ersatz von Auslagen gefordert 
werden. Gleiches gilt auch für Tiere.

§ 3
Gebührenpflicht
(1) Soweit Gebührenfreiheit lt. Brandschutzgesetz nicht gege-
ben ist, besteht die Gebührenpflicht nach den Vorschriften die-
ser Satzung.
(2) Gebührenpflichtig sind insbesondere:
1. Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
2. Sicherheitsmaßnahmen beim Entzünden von offenem Feu-

er;
3. zeitweilige Überlassung von Fahrzeugen und Geräten auf 

Anforderung;
4. Beseitigung von Unfallfolgen, Öl und Betriebsstoffen;
5. Einsatz der Feuerwehr bei Bränden und Hilfeleistungen im 

Falle von § 2 Abs. 3 und § 26 Abs. 2, 3 BrSchG.
(3) Die Gebührenpflicht besteht unabhängig davon, ob die 
Leistungen der FFw auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, 
polizeilicher oder behördlicher Anordnungen oder auf Anforde-
rung durch betroffene oder verantwortliche Personen oder Dritte 
erfolgen. Sie entsteht mit Beginn des Einsatzes oder der Inan-
spruchnahme.

(4) Verzichtet der Auftraggeber auf Leistungen, nachdem die 
FFw bereits ausgerückt ist, oder wird die Leistung durch Um-
stände, die die FFw nicht zu vertreten hat, unnötig oder unmög-
lich, so wird die Gebührenpflicht dadurch nicht berührt.

§ 4
Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind
1. der Auftraggeber sowie mögliche Rechtsnachfolger,
2. der Eigentümer oder diejenige Person, zu deren Gunsten 

die Leistungen erfolgen oder deren Verpflichtungen oder In-
teressen durch Leistungen wahrgenommen werden,

3. der Halter von Fahrzeugen bzw. der Fahrzeugführer
4. in den Fällen § 26 BrSchG die Brandstifter, Täter, Veranlas-

ser oder Aufsichtspflichtigen.
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 5
Bemessungsgrundlage
(1) Der Berechnung der Gebühren werden zugrunde gelegt:
1. die Zeit der Abwesenheit des Personals vom Feuerwehrge-

rätehaus nach den Stundensätzen und
2. die Zeit der Abstellung von Fahrzeugen, Geräten usw. vom 

Feuerwehrgerätehaus nach den Stundensätzen.
(2) Als Mindestsatz wird die Gebühr für eine Stunde in Rech-
nung gestellt. Für jede weitere angefangene halbe Stunde wird 
die Gebühr für eine halbe Stunde erhoben.

§ 6
Entstehung der Gebühr
Die Gebühr entsteht mit Beantragung oder Veranlassung des 
Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr.

§ 7
Höhe der Gebühren
Die Höhe der Gebühr richtet sich nach den Entgeltsätzen (siehe 
Anlage), der Bestandteil dieser Gebührensatzung ist.

§ 8
Haftung
Werden Fahrzeuge oder Geräte bei kostenpflichtigen Einsätzen 
beschädigt oder geraten sie in Verlust, so werden die Kosten 
für die Reparatur oder Neuanschaffung dem Gebührenschuld-
ner neben der Gebühr in Rechnung gestellt, wenn ihn oder den 
von ihm beauftragen Personen ein Verschulden trifft.

§ 9
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Menzendorf, den 22. März 2012

gez. Goerke (Siegel)
Bürgermeisterin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 
Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese 
Beschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Anlage I
Verzeichnis der Entgeltsätze
Entgeltpflichtige Leistungen Entgelt je Stunde
(1)  Gebühren für Personal  5,00 EUR
(2)  Gebühren für Fahrzeuge mit 
 Normausrüstung, einschließlich Geräte
 1.1 Löschgruppenfahrzeug  LF 8 19,00 EUR
 1.2 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 15,00 EUR
(3) Gebühren für Geräte werden nicht erhoben, da diese in den 
Fahrzeugkosten enthalten sind.
(4) Eine Überlassung von Geräten ohne Fahrzeug erfolgt nicht.
(5) Kosten für Verbrauchsmaterial werden zum Selbstkosten-
preis berechnet.
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(6) Entstehende Kosten für Reinigung und Entsorgung werden 
zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt.
(7) Ein Entgelt ist auch dann zu zahlen, wenn die Feuerwehr 
nach ihrem Ausrücken nicht mehr tätig werden muss und die 
Feuerwehr dieses nicht zu vertreten hat. Die Kosten für das 
Ausrücken eines Löschzuges nach einer missbräuchlichen Alar-
mierung oder eines Fehlalarms infolge einer Auslösung durch 
eine private Brandmeldeanlage betragen 300,00 EUR, sofern 
nicht die Erhebung einer Gebühr nach den Ziffern 1 und 2 einen 
höheren Betrag ergeben.

Amtliche Mitteilungen
Staatliches Amt für LandwirtschaftAusfertigung 
und Umwelt Vorpommern
- Flurneuordnungsbehörde -

AZ: 5433.4-M-21-003/Selmsdorf

Ergänzung zum Beschluss  
über die Einstellung des  
Bodenordnungsverfahrens Selmsdorf

1.  Mit Beschluss vom 06.02.2012 wurde das Bodenordnungs-
verfahren Selmsdorf eingestellt.

2.  Der o. g. Beschluss wird wie folgt ergänzt:
 Dem Bodenordnungsverfahren unterlagen weiterhin die fol-

genden Flurstücke:
 Gemarkung:  Selmsdorf Dorf
 Flur:  3
 Flurstück:  69, 70/1

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Ergänzung zum Beschluss ist als Rechtsbehelf der 
Widerspruch gegeben. Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist 
von einem Monat, die mit dem ersten Tage der öffentlichen Be-
kanntmachung beginnt, beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Vorpommern, Dienststelle Stralsund, Badenstraße 
18, 18439 Stralsund, schriftlich oder zur Niederschrift einzule-
gen.

Franzburg, den 07.03.2012

gez. Koll  LS
Abteilungsleiter

Gemeinde Selmsdorf
Der Bürgermeister

Stellenausschreibung

Freiwilliges Soziales Jahr

Die Gemeinde Selmsdorf bietet zum 01.08.2012 oder auch zu 
einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr abzuleisten.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet Jugendlichen die Mög-
lichkeit, Wartezeiten sinnvoll zu überbrücken, sich beruflich zu 
orientieren oder sich auf einen späteren sozialen Beruf vorzu-
bereiten. Das FSJ dauert in der Regel 12 Monate, wobei eine 
Verlängerung auf 18 Monate möglich ist.

Für ihre Tätigkeit erhalten die Freiwilligen ein monatliches 
Taschengeld, Verpflegungsgeld sowie einen Fahrtkostenzu-
schuss. Die Sozialversicherung wird übernommen. Die Freiwil-
ligen werden vom Internationalen Bund in Schwerin als Träger 
des Freiwilligen Sozialen Jahres pädagogisch begleitet.

Einsatzort:
Gemeinde Selmsdorf mit Ortsteilen (Schule, Sporthalle, Sport-
platz, Bibliothek, Kindereinrichtungen)

Einsatzbereiche:
-  Unterstützung bei der Vereinsarbeit (z. B. Sportvereine) bei 

Veranstaltungen und Projekten
-  Unterstützung der Bibliothekarin in der Bestandspflege so-

wie bei der Planung, Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen (z. B. Lesungen)

-  Mitarbeit bei den Schul-AGs und in der Schulsozialarbeit

Ihr Profil:
-  Sie haben die Schule abgeschlossen
-  Sie sind 26 Jahre und jünger
-  Sie möchten die Zeit bis zum Beginn Ihres Studiums bzw. 

Ihrer Ausbildung sinnvoll nutzen
-  Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung einschließlich 
Lebenslauf, letztes Schulzeugnis und ggf. Tätigkeits- bzw. Prak-
tikumsnachweise bis zum 20. April 2012 an folgende Anschrift:

Amt Schönberger Land, Fachbereich Zentrale Dienste
Am Markt 15 in 23923 Schönberg

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter:
Amt Schönberger Land, Frau Warobiow: 038828 330-115
Internationaler Bund Schwerin, Frau Thormann: 0385 20824-23

Gemeinde Selmsdorf
Der Bürgermeister

Stellenausschreibung

Bei der Gemeinde Selmsdorf ist 
zum 01.05.2012 die Stelle einer/eines

Schulsekretärin/Schulsekretärs

für die Grundschule in Selmsdorf zu besetzen.

Das Arbeitsverhältnis ist für 2 Jahre befristet. Die tägliche Ar-
beitszeit während der Schulzeit ist von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 
Die vertragliche Arbeitszeit beträgt 25 Std./Woche mit Führung 
eines Arbeitszeitkontos. In den Ferienzeiten soll das Zeitkonto 
entsprechend ausgeglichen werden.

Von den Bewerberinnen bzw. Bewerbern wird erwartet:
• eine abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige 

Ausbildung, 
• sichere Kenntnisse im Umgang mit Office-Anwendungen 
• administrative und organisatorische Kenntnisse
• Erfahrung im Schulbetrieb oder in der öffentlichen Verwal-

tung
• Grundkenntnisse Englisch

Erwartet werden ferner Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, zeit-
liche Flexibilität Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie ei-
nen guten Umgang mit Schülern, Eltern und Lehrern.

Die Bewerberin/der Bewerber muss den Führerschein Klasse B 
besitzen. Weiterhin sollte die Bereitschaft zur Nutzung des pri-
vateigenen Pkw vorhanden sein.

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag öffentlicher 
Dienst (TVöD), Entgeltgruppe 5. Die Probezeit beträgt 6 Mo-
nate.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugnisse, Nachweise Office-Anwendungen) sind bis zum 
5. April 2012 an folgende Anschrift zu richten:
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Amt Schönberger Land, Fachbereich Zentrale Dienste
Am Markt 15 in 23923 Schönberg

Die Unterlagen sind in Kopie zu übersenden, da diese nach Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet werden. Wird die 
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht, bitte da-
rauf hinweisen.

Weitere Auskünfte erteilt Frau Warobiow, Tel.-Nr.: 038828 330-
115.
Eingangsschreiben werden nicht versandt.
Bewerbungskosten werden nicht erstattet.

Amt Schönberger Land
Der Amtsvorsteher

Stellenausschreibung

Das Amt Schönberger Land stellt zum 15.06.2012 einen/eine

Hausmeister/in

ein.

Das Tätigkeitsfeld umfasst Hausmeistertätigkeiten in den Amts-
gebäuden des Amtes Schönberger Land in Schönberg und 
Dassow.

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:
•  Pflege und Reinigung der vorhandenen Grün- und Außen-

anlagen
•  Durchführung des Winterdienstes im Umfeld der Amtsge-

bäude
•  Überwachung und Überprüfung der technischen Gebäude-

einrichtungen
•  Durchführung von kleineren Unterhaltungs- und Instandset-

zungsarbeiten an den Amtsgebäuden und Überwachung der 
Mängelbeseitigung durch Dritte

•  Erledigung von Kurierdiensten einschließlich des Postver-
kehrs

•  Pflege und Wartung der Dienstfahrzeuge
•  Übernahme der Dienstbereitschaft im Alarmfall
•  Erledigung der Beflaggung an den Amtsgebäuden
•  Wahrnehmung der Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten

Von den Bewerberinnen bzw. Bewerbern wird eine abgeschlos-
sene handwerkliche Berufsausbildung und mehrjährige Berufs-
erfahrung erwartet. Der/die Bewerber/in sollte sich durch Or-
ganisationsgeschick, Eigeninitiative, selbstständiges Arbeiten, 
Belastbarkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen. 

Die Bewerberin/der Bewerber muss den Führerschein Klasse B/
BE besitzen. Weiterhin sollte die Bereitschaft zur Nutzung des 
privateigenen Pkw‘s vorhanden sein, um die notwendige Mobili-
tät zwischen den Amtsgebäuden zu gewährleisten.

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag öffentlicher 
Dienst (TVöD), Entgeltgruppe 4. Die Arbeitszeit beträgt 30 
Stunden/Woche. Bei Bedarf kann sich die Arbeitszeit auch auf 
die Abendstunden, Wochenenden sowie Sonn- und Feiertagen 
verlagern.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, lückenlosen Tätigkeitsnachweis, Zeugniskopien) 
richten Sie bitte bis zum 20. April 2012 an folgende Anschrift:

Amt Schönberger Land, Fachbereich Zentrale Dienste
Am Markt 15 in 23923 Schönberg

Die Unterlagen sind in Kopie zu übersenden, da diese nach Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet werden. Wird die 
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht, bitte da-
rauf hinweisen.

Weitere Auskünfte erteilt Frau Warobiow, Tel.-Nr.: 038828 330-
115.
Eingangsschreiben werden nicht versandt.
Bewerbungskosten können nicht erstattet werden.

Bürgerinformationen

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner,

es ist leider einige Zeit vergangen, dass Sie von mir gehört ha-
ben. Nun ist die Situation insoweit geklärt, dass es ein rechts-
kräftiges Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Greifswald gibt. 
Damit kann ich nun wieder als Bürgermeister arbeiten. Ich hatte 
es in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.02. schon gesagt 
und möchte es heute noch einmal bekräftigen: Ich bin der Auf-
fassung, dass mit dem Urteil der Streit beigelegt sein sollte und 
wir die vergangene Zeit seit 2009 hinter uns lassen können. 
Also mit anderen Worten - lassen Sie uns nach vorn schauen! 
Gleichzeitig möchte ich noch einmal Herrn Karl-Heinz Düwel 
und Herrn Lutz Götze dafür danken, dass sie sich in dieser Zeit 
als Stellvertreter des Bürgermeisters zur Verfügung stellten und 
eine gute Arbeit geleistet haben.
Aktuell steht die Stadtvertretung vor der schwierigen Aufgabe, 
den Haushalt für das Jahr 2012 aufzustellen. Erstmals im dop-
pischen System und unter der Maßgabe, dass weniger Gelder 
eingenommen werden können. Ob und wie unter diesen Um-
ständen städtische Vorhaben noch oder überhaupt realisierbar 
sein werden, muss in den Beratungen der Ausschüsse geklärt 
werden.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird die Müllsammelaktion, die 
von den Pfadfindern organisiert wurde, schon Geschichte sein. 
Ich hoffe, dass damit ein Beitrag zur Verbesserung des Stadt-
bildes geleistet werden konnte. Auf jeden Fall möchte ich der 
Pfadfindergruppe für ihre Initiative Dank sagen. Gleichzeitig 
sollte uns aber die Notwendigkeit, solche Aktion durchzuführen, 
zu denken geben. Liegt es an fehlenden Papierkörben? Gibt es 
zu viele gedankenlose Mitbürger, die ihren Abfall im wahrsten 
Sinn des Wortes „fallen“ lassen? Vielleicht kann es uns ja ge-
meinsam gelingen, die Sauberkeit in der Stadt etwas zu verbes-
sern. Für Hinweise und Anregungen stehe ich und stehen die 
Stadtvertreter jederzeit zur Verfügung.
Hinweisen möchte ich Sie auf die Internetseite der Stadt. Un-
ter http://www.stadt-schoenberg.de können Sie gleich auf der 
Startseite den aktuellen Veranstaltungskalender der Stadt ein-
sehen. Die Vereine der Stadt, das Volkskundemuseum, die 
Schulen und andere Einrichtungen bieten eine Fülle von Ver-
anstaltungen an, so dass eigentlich für jeden etwas dabei sein 
sollte. Und wenn Sie Veranstaltungen anbieten wollen oder wis-
sen, wer die Absicht hat - melden Sie sich doch einfach bei mir. 
Dann können wir auch weitere Termine in den Kalender aufneh-
men.

Mit vielen Grüßen aus dem Rathaus

Michael Heinze

Die Gemeindevertretung Lüdersdorf  
fasste in ihrer Sitzung am 24.01.2012  
folgende Beschlüsse:

1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Be-
nutzung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft 
der Gemeinde Lüdersdorf sowie Festlegung der Wohn-
sitzanteile für die Betreuung von Kindern in auswärtigen 
Kindertageseinrichtungen ab dem 01.01.2012 - Vorlage: 
VO/1/0459/2012

Beschluss
1. Die Gemeindevertretung Lüdersdorf beschließt die 1. 

Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Be-
nutzung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft 
der Gemeinde Lüdersdorf.
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2a.	 Die Gemeindevertretung Lüdersdorf beschließt die 
Wohnsitzanteile für die Betreuung von Kindern mit 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde Lüdersdorf in auswärti-
gen Kindertageseinrichtungen ab dem 01.01.2012:

 Kindergarten:
 ganztags 144,74 EUR
 Teilzeit 107,17 EUR
 Halbtags 89,89 EUR
Es wird jedoch höchstens der Wohnsitzanteil gezahlt, den die 
Gemeinde festgelegt hat, in der sich die Einrichtung befindet.
2b.	 Die Gemeindevertretung Lüdersdorf ermächtigt die 

Amtsverwaltung bei Änderungen von Wohnsitzanteilen 
in Einrichtungen der Gemeinde Lüdersdorf den Durch-
schnitt aller sich in der Gemeinde befindlichen Einrich-
tungen automatisch zu berechnen und anzupassen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig mit
16 Ja-Stimmen

Verlegung	eines	Wertstoffsammelplatzes	in	Klein	Neuleben	
-	Vorlage:	VO/4/0430/2011
Beschluss
Die Gemeindevertretung Lüdersdorf beschließt, den Standort 
für die Container gem. Skizze in Kein Neuleben zu errichten. 
Der Platz ist mit heimischen Hölzern zu begrünen und gegen 
das Befahren mit Kraftfahrzeugen zu sichern.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig mit
16 Ja-Stimmen

Die	Gemeindevertretung		Selmsdorf		
fasste	in	ihrer	Sitzung	am	26.01.2012		
folgende	Beschlüsse:

Wahl	eines	neuen	sachkundigen	Einwohners	 für	den	Aus-
schuss	Wirtschaft,	Tourismus,	Kultur	und	Dorfentwicklung	
Vorlage:	VO/1/0457/2011

Beschluss
Die Gemeindevertretung Selmsdorf wählt Herrn Hans-Jürgen 
Kleinfeld als neuen sachkundigen Einwohner für den Aus-
schuss Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Dorfentwicklung.
Abstimmungsergebnis:
8 Ja-Stimmen
- Gegenstimmen
1 Enthaltung

Veranstaltungskalender	2012	der	Gemeinde	Selmsdorf
Beschluss
Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt den Veranstal-
tungskalender 2012 wie folgt:

Veranstaltungen	2012:
14.01.2012  10:00 Uhr Neujahrsempfang der Ge-

meinde Selmsdorf, Schul-
sporthalle

14.01.2012  10:00 Uhr Tag der offenen Tür, Schu-
le Selmsdorf

18.02.2012   Kinderfasching, Schulsport-
halle

18.02.2012  20:00 Uhr Simple Band Dassow, 
Schulsporthalle

09.03.2012  19:00 Uhr Frauentagsfeier, Schul-
sporthalle

10.03.2012  19:00 Uhr Späldäl, Schulsporthalle
10.03.2012  10:00 - 13:00 Uhr Klamottenkiste, Kirche 

Selmsdorf
24.03.2012  09:00 Uhr Müllsammelaktion Gemein-

de Selmsdorf, Treffpunkt: 
Gemeindehaus

07.04.2012  Osterfeuer, Veranstalter: 
Förderverein der Freiwilli-
gen Feuerwehr Selmsdorf

14.04.2012  14:00 Uhr Fahrradtour nach Peters-
berg, Treffpunkt: Gemein-
dehaus, Organisator: Kul-
turbund

17.04.2012  15:00 Uhr Lesung mit der Schule in 
der Bibliothek Selmsdorf

28.04. - 01.05.2012 Fotoausstellung „Unbe-
kanntes Selmsdorf - unent-
deckte Stellen in unserer 
Gemeinde“

30.04.2012  17:00 Uhr Maibaumsetzen, Dorfplatz 
(Springbrunnen)

30.04.2012  20:00 Uhr Tanz in den Mai, Gaststätte 
„Bei Detlef“

01.05.2012  Sport-und Kulturtag
13.05.2012  10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst, 

Kirche Selmsdorf
02.06.2012  14:00 Uhr SPD Familienfest
16.06.2012   4. Juniorcup des SSV
 09:00 - 12:00 Uhr  G- und F-Junioren; 
 14:00 - 18:00 Uhr  E- und D-Junioren
16.06.2012   Tag der offenen Tür, Feu-

erwehr Selmsdorf, abends 
Tanzveranstaltung

10.08. - 12.08.2012 Dorffest, Dorfpark
26.08.2012  Kirchgemeindefest und 

Konzert (Konzert noch 
nicht bestätigt)

05.09.2012  08:00 Uhr Seniorenfahrt
09.09.2012  Tag des offenen Denkmals 

(ggf. mit Konzert), Kirche 
Selmsdorf

14.09. - 28.09.2012 Fotowettbewerb der Ge-
meinde (Dauerausstellung)

11.11.2012  Martinsumzug, Kirche 
Selmsdorf

18.11.2012  10:00 Uhr Kranzniederlegung zum 
Volkstrauertag

01.12.2012  14:00 - 20:00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier, 
Schulsporthalle Selmsdorf

03.12.2012  Burkhard Wunder in der Bi-
bliothek Selmsdorf

08.12.2012  14:00 - 20:00 Uhr Weihnachtsmarkt
09.12.2012  15:00 - 18:00 Uhr Weihnachtsmarkt
19.01.2013  10:00 Uhr Neujahrsempfang der Ge-

meinde Selmsdorf
Abstimmungsergebnis:
8 Ja-Stimmen
- Gegenstimmen
1 Enthaltung

Straßennamen	B	13	Dr.-Leber-Straße
Beschluss
Der Hauptweg im B 13 Dr.-Leber-Straße erhält den Namen 
„Kiefernweg“.

Abstimmungsergebnis:
7 Ja-Stimmen
2 Gegenstimmen
- Enthaltung

Beschluss
Der Verbindungsweg vom Wohngebiet Dr.-Leber-Straße zum 
Wendehammer erhält den Namen „Torfmoorweg“.

Abstimmungsergebnis:
7 Ja-Stimmen
2 Gegenstimmen
- Enthaltung
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Außenstelle Rostock
Hohen Tannen 11
18196 Waldeck - Dummerstorf
Tel.: 038208 826-1210
Fax: 038208 826-1219
Internet: www.bstu.de
E-Mail: astrostock@bstu.bund.de

Geschäftsstelle
Jägerweg 2
19053 Schwerin
Tel.: 0385 734006
Fax: 0385 734007
Internet: www.landesbeauftragter.de
E-Mail: post@lstu.mv-regierung.de

Beratungstag zu Stasi-Unterlagen  
und DDR-Unrecht

Mit einem gemeinsamen Beratungsangebot vor Ort wenden 
sich der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen (BStU) 
und die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern für 
die Stasi-Unterlagen (LStU) an die Opfer politischer und rechts-
staatswidriger Verfolgung in der DDR. Außerdem hat jeder Bür-
ger, der wissen möchte, ob es eine Stasi-Akte über ihn gibt, hier 
die Möglichkeit der Antragstellung und Beratung.

Fragen zu diesen sensiblen Themen lassen sich am besten im 
persönlichen Gespräch klären. Der Beratungstag rund um das 
Thema Stasi-Unterlagen und Rehabilitierung von DDR-Un-
recht findet demnächst in Schönberg statt:

Wann: Dienstag, 03. April 2012, 11:00 bis 18:00 Uhr
Wo: Amt Schönberger Land, Hinterhaus/Saal
 Am Markt 15 | 23923 Schönberg

Fachkundige MitarbeiterInnen der Außenstelle Rostock des 
BStU stehen den interessierten Bürgerinnen und Bürgern für 
alle Fragen zur Akteneinsicht zur Verfügung - von der Antrag-
stellung über Auskünfte, Einsichtnahme, Herausgabe von Ko-
pien bis hin zur Decknamen-entschlüsselung. Beim Ausfüllen 
des Formulars sind die MitarbeiterInnen auch gern behilf-lich. 
Die Vorlage eines gültigen Personaldokuments erspart dem 
Antragsteller den Weg zur Meldebehörde, da dann die Identität 
gleich bestätigt werden kann. Eine vorherige Anmeldung ist für 
die Beratung zur Antragstellung nicht erforderlich.

Für Gespräche über die Aufarbeitung der SED-Diktatur, die 
Rehabilitierung von politi-schem Unrecht in der DDR wie 
politische Haft, berufliche Benachteiligung, Behörden-willkür, 
Einweisungen in Jugendwerkhöfe und Kinderheime steht der 
Bürgerberater der Landesbeauftragten für MV für die Stasi-Un-
terlagen Burkhard Bley zur Verfügung. Für Gespräche mit dem 
Bürgerberater Burkhard Bley wird um eine telefonische Termin-
vereinbarung in der Geschäftsstelle der Landesbeauftragten ge-
beten: Telefon 0385 734006.

Dr. Volker Höffer Marita Pagels-Heineking
Leiter der Außenstelle  Landesbeauftragte für 
Rostock des BStU MV für die 
 Stasi-Unterlagen

Anstehende Sitzungstermine im Amtsbereich des Amtes Schönberger Land im Monat April 2012

(Soweit bis Redaktionsschluss bekannt!)
(Vorbehaltlich Änderungen!)

Stadt/Gemeinde Sitzungsdatum Gremium________________________________________________________________________________________________________
Amt Schönberger Land 12.04.2012 Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
 19.04.2012 Amtsausschuss

Gemeinde Lüdersdorf 10.04.2012 Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
 12.04.2012 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport
 24.04.2012 Gemeindevertretung

Gemeinde Papenhusen 17.04.2012 Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
  Gemeindevertretung

Gemeinde Selmsdorf 10.04.2012 Ausschuss Gemeindemarketing
 12.04.2012 Gemeindevertretung
 16.04.2012 Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport, Jugend und Senioren
 19.04.2012 Bau- und Umweltausschuss
 26.04.2012 Hauptausschuss

Stadt Dassow 17.04.2012 Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Verkehr
 23.04.2012 Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur
 24.04.2012 Hauptausschuss

Stadt Schönberg 03.04.2012 Stadtvertretung
 10.04.2012 Hauptausschuss
 17.04.2012 Finanzausschuss
 19.04.2012 Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Jugend, Senioren und 
  Soziales

Dorfputz in Menzendorf und den Ortsteilen

Am Samstag, den 31. März 2012 treffen wir uns um 10:00 Uhr zum Müllsammeln am Ge-
meindehaus. Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde sind herzlich dazu eingela-
den. Denkt bitte an Arbeitshandschuhe und festes Schuhzeug.
Müllsäcke werden vor Ort verteilt. Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt.

Die Bürgermeisterin
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Veranstaltungen

Veranstaltungskalender  
der Stadt Schönberg April 2012

Datum Veranstaltung Veranstalter
_________________________________________________________
03.04.2012 1. Gruppe Wassergymnastik BRH Schönberg
 18:00 Uhr Ostseetherme
 Boltenhagen
03.04.2012 Erw. Vorstandssitzung BRH Schönberg
 14:30 Uhr im Schönberger 
 Sportlerheim
04.04.2012 Rommé-Nachmittag BRH Schönberg
 14:00 Uhr Schwedencafé
 Marienstraße
05.04.2012 2. Gruppe Wassergymnastik BRH Schönberg
 18:00 Uhr Ostseetherme
 Boltenhagen
05.04.2012 Seniorensport 14:00 - 15:00 Uhr BRH Schönberg
 „Rudis Kl. Volkshaus“
 Schönberg
10.04.2012 1. Gruppe Wassergymnastik BRH Schönberg
 18:00 Uhr Ostseetherme
 Boltenhagen
11.04.2012 Rommé-Nachmittag BRH Schönberg
 14:00 Uhr Schwedencafé
 Marienstraße
12.04.2012 Seniorensport 14:00 - 15:00 Uhr BRH Schönberg
 „Rudis Kl. Volkshaus“
 Schönberg
13.04.2012. Verantwortung & Rechte  Sozialverband
 Bedürftiger für die Inanspruch- Deutschland
 nahme sozialer Leistungen Ortsverband
 Gastreferentin: Nicol Quarré) Schönberg
 13:30 Uhr „Rudis Kl. Volkshaus“
 R.-Hartmann-Straße 14
14.04.2012 Arbeitseinsatz vor Saisonbeginn Verein „Badeteich
 09:00 Uhr Badeteich Schönberg Schönberg“ e. V.
17.04.2012 1. Gruppe Wassergymnastik BRH Schönberg
 18:00 Uhr Ostseetherme
 Boltenhagen
18.04.2012 Frühlingsfest 15:00 Uhr BRH Schönberg
 „Hofcafé“ Voss Petersberg
18.04.2012 Rommé-Nachmittag BRH Schönberg
 14:00 Uhr Schwedencafé
 Marienstraße
19.04.2012 2. Gruppe Wassergymnastik BRH Schönberg
 18:00 Uhr Ostseetherme
 Boltenhagen
19.04.2012 Seniorensport 14:00 - 15:00 Uhr BRH Schönberg
 „Rudis Kl. Volkshaus“
 Schönberg
21.04.2012 Mitgliederversammlung des  Heimatbund
 Heimatbundes 14:00 Uhr  Fürstentum 
 St. Katharinen Ratzeburg e. V.
21.04.2012 14:00 Uhr Eröffnung Saison/ Verein „Badeteich 
 Feier des Jubiläums (5. Saison)  Schönberg“ e. V. 
 Badeteich Schönberg
21.04.2012 Busfahrt nach Berlin mit  BRH Schönberg
 Besichtigung Fernsehturm und 
 Besuch des Friedrichstadtpalastes
24.04.2012 1. Gruppe Wassergymnastik BRH Schönberg
 18:00 Uhr Ostseetherme
 Boltenhagen
25.04.2012 Rommé-Nachmittag BRH Schönberg
 14:00 Uhr Schwedencafé
 Marienstraße
26.04.2012 Seniorensport 14:00 - 15:00 Uhr BRH Schönberg
 „Rudis Kl. Volkshaus“
 Schönberg
30.04.2012 Walpurgisfeier/-nacht Verein „Badeteich 
 21:00 Uhr Schönberg“ e. V. 

Weitere Angebote des Vereins  
„Jugend und Freizeit“ e. V.

immer montags
15:00 - 16:00 Uhr  Kinderturnen von 0 - 3 Jahren
16:00 - 17:00 Uhr  Spiel und Spaß für Kinder von 8 - 12
17:00 - 18:30 Uhr  allgem. Sportgruppe
19:00 - 21:00 Uhr  Basketball für Jugendliche ab 14
20:00 - 22:00 Uhr  Volleyball

immer donnerstags
19:00 - 20:00 Uhr  Volleyball für Mädchen
20:00 - 22:00 Uhr  Volleyball

immer freitags
19:00 - 21:00 Uhr  allgem. Sportgruppe

immer sonntags
15:00 - 18:00 Uhr  Fußball

Veranstaltungen der DRK-Familienbildungs-
stätte, Pelzerstraße 15, 

23936 Grevesmühlen, Tel.: 03881 759522, Fax: 03881 2413

Wochentag Uhrzeit Veranstaltungsort Veranstaltung
_________________________________________________________
montags 15:00 -  Schönberg Gymnastik- Seniorengymnastik
 16:00 raum der Palmberghalle 
 16:30 -  Schönberg Gymnastik- Seniorengymnastik
 17:30 raum der Palmberghalle
 18:30 -  Schönberg Gymnastik- Hatha-Yoga
 20:00 raum der Palmberghalle
dienstags 17:30 -  Schönberg Katharinen- Wirbelsäulen-
 18:30 haus  gymnastik
 19:30 -  Schönberg Gymnastik- Tai Chi
 21:00 raum der Palmberghalle 
mittwochs 19:00 -  Grundschule am  Ölmalen
 21:00 Oberteich (14-täglich gerade 
   KW)
donnerstags 18:00 - Schönberg Palmberg- Fit ab 40
 19:00 halle
 19:00 - Schönberg Palmberg- TAE BO Intro
 20:00 halle
 20:00 - Schönberg Palmberg-
 21:00 halle TAE BO

Veranstaltungen des DRK-Ortsvereins

immer  20:00 -  Rettungsschwimmer- in Lübeck Schwimm-
montags 21:00 Uhr training für  halle in Kücknitz
  Erwachsene 
immer  17:30 -  DRK-Juniorretter Badeteich
mittwochs 19:00 Uhr  Schönberg
14-täglich
immer  17:30 -  Rettungsschwimmer- in Lübeck Schwimm-
donnerstags 18:30 Uhr training halle Pferdemarkt
  für Kinder

Weitere Sportangebote in der Palmberghalle

Hier kann man ohne Anmeldung vorbeischauen und mitma-
chen!

Montag 17:30 - 18:30 Uhr Rückentraining 
 19:00 - 20:00 Uhr Body-Fitness
Dienstag 18:45 - 19:45 Uhr Rückentraining 
Achtung - Das Training findet im Vereinsheim der Schüt-
zenzunft statt!
Dienstag 19:00 - 20:00 Uhr Fatburner
Mittwoch 18:00 - 22:00 Uhr Badminton
Donnerstag 17:00 - 18:00 Uhr Rückentraining
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Veranstaltungskalender  
der Gemeinde Lüdersdorf im April 2012

Sie wissen noch nicht was der April für Sie bereit hält?
Dann besuchen Sie doch einfach die bunten Veranstal-
tungen in Lüdersdorf!

Immer montags Seniorensport in der Turnhalle der 
 Grundschule Herrnburg
 Wann? 16:30 Uhr

immer dienstags „Kreativwerkstatt“
(außer Schulferien) Wo? Bücherei des SFH im 
  Einkaufszentrum Herrnburg
 Wann? 15:15 Uhr - Kinderkurs
  16:30 Uhr - Kurs für 
   Jugendliche 
   von 
   12 - 15 Jahren

 Treff der Singergruppe „HARMONIE“
 Wo? Seniorenklub, 
  Hauptstr. 10 A in Herrnburg
 Wann? 18:15 Uhr
 Veranstalter: Seniorenverband BRH OV 
  Lüdersdorf

immer dienstags Seniorentreff
 Wo? im Jugendklub Lüdersdorf, 
  Hauptstr. 7
 Wann? 13:30 Uhr
 Veranstalter: Volkssolidarität Lüdersdorf

 Skatnachmittag 
 Wo? Seniorenklub, 
  Hauptstr. 10 A in Herrnburg
 Wann? 14:00 Uhr
 Veranstalter:  Seniorenverband BRH OV 
  Lüdersdorf

 Wald-Erlebnis-Gruppe
 Wo? Waldparkplatz Straße 
  Schattin
 Wann? 15:00 Uhr
 Veranstalter: SF Herrnburg

Angebote des Sportverein Lüdersdorf 96 e. V.

(Informationen: Klaus Tietze: 01749775630)

Dienstag Boxen allgemein 16:00 - 18:00 Uhr
Dienstag Fußball für Erwachsene 19:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch Fußball für Kinder 17:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch Fitness und Gymnastik für 
 Frauen 19:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch Badminton allgemein 20:00 - 21:30 Uhr
Donnerstag Boxen allgemein 16:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag Fußball für Erwachsene 19:00 - 21:00 Uhr
Donnerstag Volleyball allgemein 20:15 - 21:45 Uhr

Angebote des Bushido  
Herrnburg Judoverein e. V.

Sportarten und Trainingszeiten in der neuen Sporthalle 
Wahrsow:

Judo
Montag  16:00 Uhr bis 17:00 Uhr  für Kinder vom 3. bis 
  zum 6. Lebensjahr
Montag  17:00 Uhr bis 18:30 Uhr  für Kinder vom 7. bis 
  zum 12. Lebensjahr
Montag  18:30 Uhr bis 20:00 Uhr  für Jugendliche ab 
  dem 13. Lebensjahr 
  und Erwachsene

Mittwoch  17:00 Uhr bis 18:30 Uhr  für Kinder vom 7. bis 
  zum 12. Lebensjahr
Mittwoch  18:30 Uhr bis 20:00 Uhr  für Jugendliche ab 
  dem 13. Lebensjahr 
  und Erwachsene

Kendo
montags  von 19:30 bis 21:30 Uhr  für Jugendliche und 
  Erwachsene

Mutter-Kind-Turnen und Kinderturnen
Dienstag:  1. Gruppe Mutter Kind Turnen 
  16:00 Uhr - 17:00 Uhr 
  (für ein- und zweijährige Kleinkinder)
 2. Gruppe Kinderturnen 
  von 17:00 Uhr - 18:00 Uhr 
  (für 3- bis 5-jährige Kinder)

Turnen, Akrobatik und Spiele
Freitag  von 16:00 - 17:30 Uhr  (für Kinder & 
  Jugendliche)

Hot Iron Aerobic- und Langhanteltraining
Mittwoch  von 20:00 bis 21:00 Uhr

Tai Bo
Dienstag  von 19:00 bis 20:15 Uhr
Donnerstag  von 19:00 bis 20:00 Uhr

Thai-Boxen
Donnerstag  von 20:00 bis 21:30 Uhr

Tischtennis
Donnerstag  von 19:00 bis 20:30 Uhr  für Jugendliche und 
  Erwachsene

Weitere Informationen auf unserer Homepage 
www.bushido-herrnburg-judoverein.de 

Veranstaltungskalender  
der Stadt Dassow April 2012

Dassower Jugend-, Kultur und Freizeitverein e. V.

Träger der Familienbegegnungsstätte Dassow
Die Familienbegegnungsstätte wurde am 11. Januar 2002 eröff-
net, sie ist für alle Generationen offen und ein kulturelles Zen-
trum unserer Stadt. Gepflegte, freundliche Räume, in denen die 
Mitglieder unseres Vereins Sie herzlich willkommen heißen, la-
den Sie ein. Ein gut ausgestatteter Kleinkinderspielplatz wartet 
auf seine Besucher.

Wir sind immer für Sie da.
Montag
14:30 - 15:30 Uhr Gehirnjogging und Gedächtnistraining
15:00 - 17:00 Uhr Töpfern für Fortgeschrittene

Dienstag
14:00 - 17:00 Uhr Seniorencafé
14:30 - 17:00 Uhr kreatives Gestalten für Kinder ab 8 Jahren
14:30 - 17:00 Uhr Spiel und Kontaktgruppe für Eltern mit 

Kleinkindern ab 6 Monate
18:30 - 20:00 Uhr Yoga

Mittwoch
14:00 - 15:00 Uhr Seniorengymnastik
20:00 - 21:30 Uhr Yoga (Anmeldung immer möglich)

Donnerstag
15:00 - 17:00 Uhr Töpfern für Anfänger (Einstieg jederzeit)
15:00 - 17:00 Uhr Spielenachmittag für Jung und Alt

Jeden 1. Dienstag im Monat
09:30 Uhr Frühstück mit prominenten Gästen

Jeden letzten Donnerstag im Monat
15:00 Uhr Gemütliches Beisammensein bei Kaffee 

und Kuchen für alle Geburtstagskinder ab 
70 Jahre
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Veranstaltungskalender  
der Gemeinde Selmsdorf im April 2012

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
_________________________________________________________
07.04.2012  Osterfeuer
  Veranstalter: 
  Förderverein der 
  FFW Selmsdorf
14.04.2012 14:00 Uhr Fahrradtour nach  Treffpunkt: 
  Petersberg Gemeindehaus
  Organisator: 
  Kulturbund
17.04.2012 15:00 Uhr Lesung mit der Schule Bibliothek 
   Selmsdorf
28.04. -   Fotoausstellung 
01.05.2012  „Unbekanntes 
  Selmsdorf - 
  unentdeckte Stellen 
  in unserer Gemeinde“
30.04.2012 17:00 Uhr Maibaumsetzen Dorfplatz 
   (Springbrunnen)
30.04.2012 20:00 Uhr Tanz in den Mai Gaststätte „Bei 
   Detlef“

Wir gratulieren
Das Amt Schönberger Land gratuliert im 
Monat April zum Geburtstag

Frau Ingeborg Grevsmühl Schönberg 89 Jahre
Frau Ursula Berodt Selmsdorf 82 Jahre
Frau Meta Ewert Schönberg 90 Jahre
Frau Gertrud Lautenschläger Wilmstorf 91 Jahre
Frau Marga Otto Schönberg 84 Jahre
Frau Brunhilde Stritz Selmsdorf 82 Jahre
Herr Willi Brasch Schönberg 84 Jahre
Frau Gertraud Blechert Schönberg 81 Jahre
Herr Richard Jürgens Lüdersdorf 75 Jahre
Herr Otto Storjohann Lauen 89 Jahre
Herr Herbert Vollmer Selmsdorf 84 Jahre
Herr Josef Matzke Schönberg 83 Jahre
Frau Giesela Möller Herrnburg 83 Jahre
Frau Irmgard Kownatzki Selmsdorf 80 Jahre
Frau Else Upahl Schönberg 84 Jahre
Frau Margarete Wellmann Herrnburg 90 Jahre
Frau Inge Evers Dassow 75 Jahre
Frau Genofeva Kruse Dassow 88 Jahre
Frau Helga Stohl Dassow 80 Jahre
Frau Dora Wendt Schönberg 85 Jahre
Frau Gisela Boese Groß Bünsdorf 88 Jahre
Frau Lisa Bolt Selmsdorf 81 Jahre
Frau Lisa Klüßendorf Benckendorf 82 Jahre
Herr Helmut Stender Herrnburg 87 Jahre
Frau Ursula Bäuerle Schönberg 75 Jahre
Frau Inge Schattling Dassow 75 Jahre
Frau Gunda Stephan Dassow 81 Jahre
Herr Manfred Genilke Roduchelstorf 75 Jahre
Herr Jürgen Retelsdorf Herrnburg 81 Jahre
Herr Horst Quednau Herrnburg 75 Jahre
Frau Adeltraud Schumacher Herrnburg 81 Jahre
Herr Karl-Heinz Haberland Palingen 70 Jahre
Herr Hugo Pontow Herrnburg 75 Jahre
Herr Willi Kienitz  Schönberg 87 Jahre
Frau Margarete Kruse Dassow 88 Jahre
Herr Karl Kulas Schönberg 75 Jahre
Frau Gertrud Götze Herrnburg 83 Jahre
Herr Franz Parton Lüdersdorf 80 Jahre
Herr Werner Wendt Herrnburg 91 Jahre
Frau Inge Mauch Schönberg 80 Jahre

Frau Alwine Meyer Schönberg 83 Jahre
Herr Gerhard Schmidt Schönberg 75 Jahre
Frau Liesbeth Wilken Schönberg 88 Jahre
Herr Lothar Gomm Dassow 80 Jahre
Frau Hulda Volz Wahrsow 86 Jahre
Frau Thea Krause Klein Neuleben 75 Jahre
Frau Alice Mörber Malzow 81 Jahre
Frau Herta Ströhl Herrnburg 82 Jahre
Herr Wilhelm Bohnsack Dassow 81 Jahre
Herr Hans Hildebrandt Dassow 86 Jahre
Herr Friedrich Thimm Hof Lockwisch 80 Jahre
Herr Helmut Walter Schönberg 70 Jahre
Herr Fritz Unthan Selmsdorf 80 Jahre
Herr Erwin Böttcher Benckendorf 87 Jahre
Frau Elfriede Degener Dassow 87 Jahre
Frau Erna Heuer Dassow 89 Jahre
Frau Anni Jesse Schönberg 82 Jahre
Frau Erika Stambor Cordshagen 70 Jahre
Frau Eva Brombach Feldhusen 87 Jahre
Frau Frieda Dallüge Dassow 82 Jahre
Frau Inge Glauser Schönberg 70 Jahre
Frau Margot Hausmann Selmsdorf 82 Jahre
Herr Heinz Rösner Schönberg 83 Jahre
Herr Egon Stubbe Schönberg 75 Jahre
Frau Elfriede Lehmkuhl Schönberg 81 Jahre
Frau Charlotte Plescher Hof Lockwisch 75 Jahre
Frau Gertrud Prestin Schönberg 81 Jahre
Herr Günter Reich Roduchelstorf 75 Jahre
Frau Elisabeth Meese Schönberg 86 Jahre

Goldene Hochzeit  feiern
Erika und Horst Puchner in Benckendorf

Maria und Hans-Jürgen Nüsch in Schönberg

Diamantene Hochzeit feiern
Rosa und Hermann Dunkelmann in Cordshagen

Erika und Erhard Erasmus in Dassow 

Kirchliche Nachrichten

Veranstaltungen der Kirchgemeinde Herrnburg

Gottesdienste um 10:30 Uhr
01.04. Pastor Schmachtel, anschließend Kirchencafé
06.04.  Karfreitag - Gemeindediakon Woest
08.04.  Ostersonntag - Pastor Parge 
09.04.  Ostermontag - Gemeindediakon Woest
15.04.  Pastor Lippold
22.04. Pastor Ries 
29.04. Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden

Kindergottesdienst 
Regelmäßige Veranstaltungen unserer Kirchgemeinde
Christenlehre (2. - 6. Klasse) jeden Montag 15:45 Uhr
Christenlehre  (1. Klasse) jeden Mittwoch 15:45 Uhr
Junge Gemeinde 1  (2008 konfirmiert) 18. April  19:00 Uhr
Junge Gemeinde 2  (2009 + 2010 konfirmiert) 
 27. April  19:00 Uhr
Bibelgeprächskreis 4. und 18. April 19:30 Uhr
 (bei Frau Antje Kalettka, Heidweg 6 a, 

Herrnburg)

Sie können unsere Räume mieten
Unsere Gemeinderäume werden gerne für Feierlichkeiten aller 
Art genutzt, unser großer Gemeindesaal ist bereits vielfach „fei-
ererprobt“. Wenn auch Sie schöne, helle, attraktive Räumlich-
keiten suchen, um Familienfeiern, Jubiläen oder Geburtstage 
auszurichten, dann sollten Sie sich unsere Räume auf jeden 
Fall anschauen!!
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Wir vermieten unseren großen schönen Saal, in dem 50 Per-
sonen bequem Platz finden, und einen kleineren Raum, in dem 
etwa 20 Menschen feiern können. Aus beiden Räumen hat man 
einen herrlichen Blick auf die Kirche und in die grüne Natur!
Inklusiv ist natürlich die Nutzung des großzügig angelegten 
Foyers und der schönen Küche mit viel Stellfläche. Für 60 Per-
sonen stellen wir Ihnen für Ihre Feier Kaffeegedecke, große 
flache Teller, Suppenteller und Gläser (Wasser, Sekt und Wein) 
zur Verfügung.
Kommen Sie einfach vorbei und überzeugen Sie sich selbst, 
wie schön es hier ist!
Informationen und Konditionen Montag - Freitag 8:30 - 11:30 
Uhr: 038821 60029. 

Kirchgemeinde Selmsdorf

Gottesdienste

6. April 
14 Uhr  Gottesdienst am Karfreitag in der Kirche (mit 

Abendmahl)
8. April 
6 Uhr  Gottesdienst am Ostermorgen in der Kirche mit 

anschl. Frühstück im Gemeindehaus
8. April 
10:30 Uhr  Familiengottesdienst am Ostersonntag mit Taufen 

und Einweihung der Tauffünte in der Kirche
15. April 
14 Uhr  Gottesdienst für Kinder in der Kirche
22. April 
10:30 Uhr  Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in der 

Kirche

Sonstige Termine
14. April - um 14 Uhr Frühlingsfest auf dem Kirchplatz

Gruppen (im Gemeindehaus, Hinterstraße 11)
Seniorenkreis:  am 13. April um 15 Uhr
Selbsthilfegruppe:  am 12. April um 15 Uhr
Kirchen-Zwerge:  montags von 9:30 - 11:00 Uhr
Kirchen-Knirpse:  am 16. April und am 30. April je-

weils von 15 - 16:30 Uhr
Bastelkreis:  montags von 18 - 20 Uhr
Christelehre 1. - 3. Klasse:  mittwochs von 15 - 16 Uhr
Christelehre 4. - 6. Klasse:  mittwochs von 16 - 17 Uhr
Junge Gemeinde:  am 4. April um 18:30 Uhr

Ev.-luth. Kirchgemeinde St. Nikolai Dassow

Sonntag, den 1. April - Palmsonntag 
10 Uhr  Gottesdienst
Gründonnerstag, den 5. April 
19:00 Uhr  Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls 

und gemeinsames Abendessen
Karfreitag, den 6. April 
10:00 Uhr  Gottesdienst
Karsamstag, 7. April 
22:00 Uhr  Osternachtsfeier
Ostersonntag, den 8. April 
9:30 Uhr  Ostersingen auf dem Friedhof
10:00 Uhr  Auferstehungsfest am Ostermorgen
Ostermontag, den 9. April 
10:15 Uhr  Regionalgottesdienst in Kirch-Mummendorf
  Abfahrt an der Kirche 9:50 Uhr
Dienstag, den 10. April 
9:00 Uhr  Gemeindefrühstück
Sonntag, den 15. April
10 Uhr  Gottesdienst
Montag, den 16. April 
19:30 Uhr  Bibelgesprächskreis

Sonntag, den 22. April 
10 Uhr  Gottesdienst
Dienstag, den 24. April 
9:00 Uhr  Gemeindefrühstück
Sonntag, den 29. April 
10 Uhr  Gottesdienst
Montag, den 30. April 
19:30  Bibelgespräch

Orgelbau:  donnerstags  um 17 Uhr 
Christenlehre:  montags  15 - 16 Uhr
Vorkonfirmanden:  montags  17 Uhr
Hauptkonfirmanden:  montags  16 Uhr

Vereine und Verbände

Jagdgenossenschaft Neuleben

 23923 Klein Neuleben, 25.03.2012
-Der Jagdvorsteher-  Tel. 0172 2001334

Einladung zur Mitgliederversammlung

am Mittwoch, den 25. April 2012, 19:00 Uhr
in 23923 Petersberg, Vossberg 1 (Vossberg-Hof) Tel. 038828 5590

Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
2.  Genehmigung der Niederschrift zur Mitgliederversammlung 

vom 29.01.2010
3.  Bericht des Jagdvorstandes
  a)  Jagdvorsteher
  b)  Kassenverwalterin
4.  Bericht der Rechnungsprüfer
5.  Entlastung des Jagdvorstandes
6.  Wahl von 2 Rechnungsprüfern
7.  Verschiedenes

Günter Müller
Jagdvorsteher

Altes Zollhaus - Ars Vivendi

Wir sind gespannt, wie es weitergeht!

Nach 17 Jahren und 120 Aus-
stellungen werden wir uns nun im 
kommenden Sommer schweren 
Herzens aus dem Alten Zollhaus 
zurückziehen. Es war interessant, 
spannend, anstrengend, vergnüg-
lich - es war toll und hat viel Spaß 
gemacht!
Für viele Wochenenden im Jahr 
wurden diese alten Mauern zur 
Bühne von Kunstwerken ver-
schiedenster Stilrichtungen. Durch die Künstler wurde das 
Zollhaus zu einem Ort des Gedankenaustausches und der 
Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Johannes 
Thoemmes, Peter Ladendorf aus Lübeck, Britta Matthies und 
Jo Jastram aus Mecklenburg, Michael Ferner aus Salzburg - die 
Liste ist lang, über 200 Künstler waren hier zu Gast. Sie alle ha-
ben uns und die Freunde der Kunst mit ihren Werken bereichert 
und begeistert.
Zu einem ganz besonderen Erlebnis wurden die Ausstellungen 
aber erst durch Sie, unsere Gäste. Wir haben es genossen, 
mit Ihnen Kunstwerke zu bewundern, zu diskutieren, zu lachen 
oder einfach nur mit Ihnen in der Sonne vor dem Haus einen 
Kaffee zu trinken.
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Es würde uns freuen, wenn das Zollhaus ein Ort des Neuen, 
des Spannenden und der Begegnung bliebe. Helfen Sie uns, 
Nachfolger zu finden, die diesen Ort schätzen und weiter ent-
wickeln oder ganz einfach hier leben möchten - Lebenskunst ist 
Bedingung.
Unser Dank gilt allen Künstlern, Freunden und Freunden der 
Kunst! Wir freuen uns auf die Ausstellungen und Begegnungen 
im Frühjahr und Sommer 2012 - und auf das, was danach an 
diesem Ort entsteht.

Dascha und Lutz Grözinger
Tel. 0451 391910, E-Mail: Herrnburg@web.de

Ausstellungen Frühjahr 2012

14. - 15. April  Friedrich-Karl Kurowski, Malerei
  Gertraude Bauer, Skulpturen
5. - 6. Mai  Simone Schmidt, Malerei
  Rebekka Barth, Schmuck

Unsere 120. und letzte Ausstellung, 
Vernissage 7. 6. um 19 Uhr;
8. bis 10. Juni  Michael Ferner, Malerei und Zeichnung
  Barbara Löffler, Keramik

Öffnungszeiten jeweils von 11 bis 18 Uhr
- Eintritt frei -

Info: Dascha und Lutz Grözinger www.kunst-in-herrnburg.de
E-Mail: Lutz.Groezinger@web.de

Altes Zollhaus
Hauptstraße 76 (neben der Kirche)
in Herrnburg/Mecklenburg

Badeteich Schönberg e.V.

Einladung zum Anbaden

Liebe Freunde des Badeteiches, 
liebe Schönbergerinnen und 
Schönberger,
es ist wieder soweit: die Badesaison 
2012 soll eröffnet werden!
Dazu laden wir alle Interessierte

am 21.04.2012, ab 14.00 Uhr

in den Badeteich ein.
Neben dem offiziellen Gang ins kühle Nass gibt es wie immer 
Kaffee und Kuchen - und in diesem Jahr auch ein Jubiläum! Wir 
feiern die fünfte Saisoneröffnung im neuen Badeteich.
Dazu gibt es neben einem kleinen Festakt Spiel und Spaß für 
alle. Wir haben eine Hüpfburg geordert, entfachen ein Lager-
feuer, um Stockbrot zu backen, grillen und unterhalten uns.
Eingeladen sind alle Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste 
der Stadt.

Verein „Badeteich Schönberg“ e.V.
Michael Heinze
Vorsitzender

BUCH-TIPP
Unglaublich real -

Schicksale in der DDR
Bestellung unter:
Online unter: www.wittich.de
Post: Verlag + Druck

LINUS WITTICH KG
Röbeler Straße 9
17209 Sietow
Stichwort:
Reise durch (k)ein Land

Telefonisch unter: 039931/579-0
Außerdem erhältlich:
Buchhandlung Wilke, Strelitzer Str. 8, 17235 Neustrelitz, Tel. 03981/205063
Buchhandlung Wilke, Lange Str. 7, 17192 Waren (Müritz), Tel. 03991/666576
Buchhandlung Wendt, Hohe Str. 26, 17207 Röbel/Müritz, Tel. 039931/52329
Team Autohof, Waren Ost, An der B 192, 17192 Waren (Müritz), Tel. 03991/67380
Team Autohof, Waren West, Warendorfer Str. 13a, 17192 Waren (Müritz), Tel. 03991/732590
Buchhandlung „Am Markt“, Gründig/Wunder, Lange Str. 34, 18246 Bützow, Tel. 038461/2608
Universitätsbuchhandlung, Lange Straße 77, 17489 Greifswald, Tel. 03834/897891
Buchhandlung Steinke, Demmin, C-Zetkin-Str. 34, Tel. 03998/222330
Kaufhaus Kronke, Stavenhagen, Am Markt 17, Tel. 039954/21058
Buchhandlung Steffen GmbH, Clara-Zethin-Str.29 ,17109 Demmin, Tel. 03998/285756
müritz.buch, Lange Str. 13, 17192 Waren, Tel. 03991/669355

14,80 EuroISBN-978-3-00-028678-0 inkl. gesetzl. MwSt,
zzgl. Versandkosten

Haben Sie eine Nachricht
für jemanden?

Wir verpacken sie in einer

aussagekräftigen Anzeige!



Amt Schönberger Land  30. März 2012 • Woche 13       13  

Ein frohes Osterfest im Kreise
Ihrer Familie und Freunde

wünscht Ihnen

Bäckerei und Konditorei
A. Schwabe

Lübecker Straße 7
23923 Schönberg/Meck.
Telefon 038828/21269

AmWald 21 · 23923 Herrnburg
Leiterin Cornelia Cochius, Tel.: 038821-670116

Ich wünsche allen ein frohes sonniges Osterfest!

1. Abgabepflicht für die
Einkommensteuererklärung:

Erstmals für das Jahr 2011 müssen
alle Träger von Sozialleistungen ihre
gewährte Leistung bis zum 28.02.2012
elektronisch an die Finanzverwaltung
übermitteln. Auch fallen Eltern- und
Krankengeldunterdiesemitzuteilenden
Leistungen.
DurchdieseerhaltenenLeistungenergibt
sich automatisch die Verpflichtung,
eine Einkommensteuererklärung
abzugeben.ZwarsinddieseEinnahmen
als solche steuerfrei, allerdings erhöhen
sie den persönlichen Steuersatz,
so dass es in einzelnen Fällen zur
Steuernachzahlung kommen kann.

2. Krankheitskosten als
außergewöhnliche Belastung –
Nachweispflichten:

U m K r a n k h e i t s k o s t e n a l s
außergewöhnliche Belastung für
2011 geltend zu machen, muss die
Notwendigkeit der entsprechenden
Aufwendungen nachgewiesen werden.
Dies muss durch eine vor Beginn der
Heilmaßnahme unter dem Erwerb
eines medizinischen Hilfsmittels
ausgestellte Verordnung eines Arztes
oder Heilpraktikers erfolgen. Bei
bestimmten Heilmaßnahmen wie z. B.
einer Kur muss darüber hinaus ein im
Vorfeld ausgestelltes amtsärztliches
Gutachten oder eine ärztl iche
Bescheinigung des medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung
vorgelegt werden. Die Finanzämter
sind angehalten, dies zu überprüfen.

3. Private Handwerkerleistungen:
Werden Handwerkerleistungen für
Renovierungs-, Erhaltungs- oder
Modernisierungsmaßnahmen bereits
öffentlich wie z. B. durch ein KfW-
Programm oder zinsverbilligteDarlehen
oder steuerfreie Zuschüsse gefördert,
ist hierfür eine Steuerermäßigung
ausgeschlossen. Damit soll die bisher
mögliche Doppelförderung dieser
Maßnahmen vermieden werden.

4. Doppelte Haushaltsführung:
Diese wi rd nur noch dann
anerkannt, wenn Arbeitnehmer
ihren Lebensmit te lpunkt vom
Beschäftigungsort wegverlegen, aber

an ihrem Arbeitsort einen Zweitwohnsitz
behalten.Anerkennungsvoraussetzung
dafür ist jedoch, dass ein Rückumzug
zum Arbeitsort weder geplant ist noch
im Vorhinein feststeht.
„Ebenso ist darauf zu achten, dass
die Wohnung am Arbeitsort nicht
größer als 60 m2 ist“, so Jörg Strötzel,
VLH-Vorsitzender, „da bei größeren
Wohnungen die Kosten für die
übersteigendeWohngrößeanteilsmäßig
nicht steuerlich abzugsfähig sind“.

5. Ehrenamtliche Vormünder,
rechtliche Betreuer und Pfleger:

Dieser Personenkreis kann ab 2011 für
seine Aufwandsentschädigung statt
eines Maximalbetrages von 500 € nun
2.100 € jährlich beanspruchen.

D e r L o h n s t e u e r h i l f ev e r e i n
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.
(VLH) ist Deutschlands größter
Lohnsteuerhilfeverein und betreut
über 700.000 Mitglieder. Durch
seine bundesweit rund 2.800 örtliche
Beratungsstellen – viele davon sind
nach DIN 77700 zertifiziert - erstellt er
Steuererklärungen für Arbeitnehmer
und Rentner im Rahmen der
gesetzlichen Beratungsbefugnis
nach § 4 Nr. 11 StBerG.

Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter www.vlh.de bzw.
können unter der kostenfreien
Rufnummer 0800/1817616 oder
direkt bei Frau Cochius unter
038821/670116 erfragt werden.

Anzeige

FürdienunabzugebendeEinkommensteuererklärung 2011 ist
nachdenjüngstenÄnderungenFolgendeszuberücksichtigen:
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iv Herzliche 
Ostergrüße

Anzeige

2011 ist
ksichtigen:

& eine schöne 
Frühlingszeit
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(mso) Ostern ist traditionell ein Familienfest. Im Mittelpunkt dabei steht natür-
lich die große Ostereiersuche - und das gilt nicht nur bei den kleinen Familien-
mitgliedern.  Doch woher kommt dieser Brauch eigentlich? Bereits vor mehre-
ren tausend Jahren verschenkten die Chinesen bemalte Eier als Symbol für 
das Erwachen der Natur im Frühling. Bei uns tauchten gefärbte Eier erstmals im 
13. Jahrhundert auf. Das Ei stand als Symbol für neues Leben. Die offi zielle Bezeichnung 
"Osterei" wurde im Jahr 1615 zum ersten Mal erwähnt. Im 17. Jahrhundert entstand auch 
der Brauch, Ostereier zu suchen. Damals galt allerdings nicht nur der Hase als derjenige, 
der die Eier versteckt, sondern auch der Kuckuck, Storch oder Fuchs. 

Kleine Schatzjäger. mso/Foto: Milka

mitgliedern.  Doch woher kommt dieser Brauch eigentlich? Bereits vor mehre-

(mso) Ostern ist traditionell ein Familienfest. Im Mittelpunkt dabei steht natür-
lich die große Ostereiersuche - und das gilt nicht nur bei den kleinen Familien-
mitgliedern.  Doch woher kommt dieser Brauch eigentlich? Bereits vor mehre-

Herzliche 

Zu den Osterfeiertagen wünsch´ ich heut´
ehrlich alles, was das Herz erfreut.

Mirko Arndt
Johann-Boye-Str. 1a Tel.: 038828-21 122
23923 Schönberg Fax: 038828-26 93 25
arndt_mirko@t-online.de Mobil: 0174-95 11 528

Frohe
Ostern!

Anzeige

Pflegezentrum Lüdersdorf

Vollstationäre Pflege
und Tagespflege

Bei uns werden Sie kompetent und mit Herz gepflegt.

Wir beraten Sie in allen Fragen der Pflege. Bitte informieren Sie sich!
Am Brink 11, 23923 Wahrsow, Tel. 038821/613-0, E-Mail: Hesse@hausambrink.de

Wir wünschen allensonnige Osterfeiertage!

Herzliche Ostergrüße
wünscht Ihnen

Steinmetzbetrieb

KAULFERSCH
Inh. Vinzenz Kaulfersch
Steinmetz- und Steinbildhauermeister

Ratzeburger Straße 95 · 23923 Schönberg
Tel.: 03 88 28/2 13 25 · Fax: 03 88 28/2 22 24

Funk: 0160/94 91 37 86

seit 1960

Herkunft der Ostersuche

Foto: Bilderbox
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Ostergrüße

LINUS WITTICH KG
VERLAG + DRUCK

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · 
Telefon: 03 99 31/5 79-0 · Telefax: 03 99 31/5 79-30
Internet: www.wittich.de
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Wir wünschen 
allen Lesern 
und Inserenten 

ein frohes 
und sonniges 
Osterfest!

Dachdeckerei
Dorfstraße 3 c · 23923 Klein Siemz

Mobil: 0174 - 686 39 00
Tel.: 038828/34323 · Fax: 038828/ 34325

Allen ein frohes und sonniges Osterfest!

Familie Voss
Vossberg 1 · 23923 Petersberg

Tel. 03 88 28/55 90 · Fax 03 88 28/55 88 · Mobil 0170/4 47 33 19
www.bauernhofcafe-voss.de

Herzliche
Ostergrüße
Osterbrunch bei uns

für 19.00 €

Familie Voss
Tel. 03 88 28/55 90 · Fax 03 88 28/55 88
Mobil 0170/4 47 33 19
www.bauernhofcafe-voss.de

Osterbrunch
am 08. April 2012
Beginn: 10.30 Uhr

Im Eintrittspreis sind das Bufett, Kaffee,
Wasser und O-Saft enthalten

Karten erhalten

Sie bei uns!

Ein frohes Osterfest
wünschen wir allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

HAARSTUDIO

SEEHASE

BAHNHOFSTR. 5 A, 23923 LÜDERSDORF

TEL. 03 88 21/6 05 41

Ihr persönlicher Ansprechpartner

VOLKMAR
EGGERT
Telefon: 0171/9 71 57 35
v.eggert@wittich-sietow.de 

Ich bin telefonisch für Sie da.

MANUELA
WOLFINGER
Telefon: 039931/5 79 47
m.wolfi nger@wittich-sietow.de

Agro-Service und
Handels GmbH Parchim
19370 Parchim
Möderitzer Weg 53 – 55
Tel.: 0 38 71/63 21-0

Ein frohes Osterfest
im Kreise Ihrer Familie und
Freunde wünscht Ihnen
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Dann werde
bei uns Azubi!
■ treffsicher ■ seriös
■ kompetent ■ günstig
Wenn DU zu diesem starken Team
gehören möchtest, richte deine schriftliche,
aussagekräftige Bewerbung bitte an:

VERLAG + DRUCK
LINUS WITTICH KG
Herrn M. Groß
Röbeler Str. 9 · 17209 Sietow
www.wittich.de

LINUS WITTICH Wir sind lokal!

DU FEHLST UNS NOCH
AZUBI GESUCHT! KREATIV?

Leistungsfähig?

ZIELSTREBIG?
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Bewirb dich
jetzt für eine
Ausbildung 2012
zum
Mediengestalter
für Digital- u. Printmedien!!

FamilienhausmitWeitblick

Kauf von privatBei InteresseMail anaga-mueritz@web.de

Traumhaus
anderMecklenburgischen Seenplatte -
NäheWaren (Müritz)

Einfamilienhaus, Baujahr 2001 | ca. 500m2Wohn- und Nutzfläche | ca. 4.000m2 | Grundstück kompl. eingezäunt | Außenpool | Sauna |
Weinkeller | Kachelofen u.v.m. | Blick auf die Müritz | Reiten | Golfen undWassersport in unmittelbarer Nähe | Bootshaus in der Sietower Bucht

Anzeigen Hot-Line
 
Anzeigen Hot-Line
 03 99 31/5 79-0
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HHHHerzliche 

Ein frohes Osterfest im Kreise
Ihrer Familie und Freunde

wünscht Ihnen

Eiben- Efeu-
Apothekerin Jana Habeck

Lübecker Str. 11 • 23923 Schönberg
Tel. 038828/21225
Fax: 038828/24373

Feldstraße 23a • 23923 Schönberg
Tel. 038828/25410
Fax: 038828/25411

01 60/7 49 84 60, rebekka-griesbeck@web.de

Frohe Ostern!

Anzeige

Anzeige

* * * * * * Kostenlose Abholung von Schrott * * * * * * *
Hausmeisterservice

* * * * * * Der Hausmeisterservice bietet Ihnen
Verschönerungen am Haus
- Gartenarbeit
- Rasenmähen, Obstbäume beschneiden
- Kleine Maurerarbeiten
- Rasenkantensteine verlegen
- Gehwegsteine für den Garten verlegen
- Tapezierarbeiten
Wir sind zuverlässig, preiswert!

Termine unter Tel. 0174 / 45 68 204
Kostenlose Abholung von Schrott/Altmetalle aller Art

z. B.: Heizkörper, Töpfe, Pfannen, Autobatterien, Gasherde,
E-Herde, Kabel, Geschirrspüler, Waschmaschinen

Jetzt anrufen und der Schrott ist Geschichte.
Termine unter Tel. 0174/45 68 204

Dirk Maaß, Nebenstraße 5, 23936 Grieben OT Zehmen
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Raumausstatter &
Tischler GmbH

Fachgeschäft
August-Bebel-Str. 43
Tel. 03 88 28-2 43 75

Tel./Fax 03 88 28/2 15 40
Fax 2 05 07

info@rati-schoenberg.de

Lübecker Str. 44
23923 Schönberg/M.
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Eiern Sie nicht lange rum, kommen Sie gleich zu uns!
Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern!!!

Lübecker Str. 46 • 23923 Schönberg • Tel. 038828/3440 • www.auto-lau.de

BOSCH
SERVICE
LAU

DIE KAROSSERIE-
UND LACKEXPERTENAlles wird gut!

Steuern Sie Ihre Steuern!

Unsere Kanzlei bietet mittelständischen Unternehmen
ein breites Spektrum an Leistungen an, wie z. B.

• Existenzgründungen
• Betriebswirtschaftliche Auswertungen
• Finanzierungsberatung
• Branchenanalysen, Betriebsvergleiche
• Vorausschauende, steuergestaltende Beratung

Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft | Niederlassung Schönberg

fp-schoenberg@etl.de · www.etl.de/fp-schoenberg
Tel. 03 88 28/ 2 41 29

Ein Unternehmen der ETL-Gruppe | www.etl.de

Wir wünschen unseren Mandanten
ein frohes Osterfest!

Freund & Partner GmbH
Steuerberatung in Schönberg

Jan Clasen, Steuerberater

Baufirma
Boddin GmbH
Maurermeister

Ingo Boddin
• Aus- und Umbau • Schlüsselfertiges Bauen

• Vollwärmeschutz

Am kalten Damm 25, 23923 Schönberg
Tel. 03 88 28 / 2 79 66 · Fax 03 88 28 / 3 41 60 · Handy 01 63/78 22 495

BB
Frohe

Ostern!

Frohe Ostern

23923 Schönberg,
August-Bebel-Straße 22
Tel.: 03 88 28 / 2 18 67

Di. - Fr. 730 bis 1730 Uhr
Sa. 730 bis 1100 Uhr

Herzliche Ostergrüße
allen Kunden, Freunden
und Bekannten

Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Hauptstraße 13a • 23923 Lüdersdorf
Tel.: (03 88 21) 6 63 02 • Fax: (03 88 21) 6 51 95
Mobil: 01 72 - 5 42 56 68

individuelle Anfertigung aus Naturstein:
• Fensterbänke • Kaminverkleidungen
• Treppenstufen • Treppenpodeste
• Küchenarbeitsplatten • Waschtische
• Grabmale & Grabeinfassungen
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Aktionszeitraum vom 26.03. bis zum 30.04.2012.

- 10%

- 10%

- Anzeige -

ModeSportTolle Ideen
die das Leben jetzt noch schöner machen!

attraktivattraktiv attraktiv
Frisur Nails Diät Kosmetik

von Kopf bis Fuß

Attraktiv

Die Welt ist schnelllebig. Ter-
minstress, Informationsfl ut 
und ständige Neuerungen 
bestimmen den Alltag. Auch 
im Privatleben sorgt ein wach-
sendes Freizeitangebot oft 
zusätzlich für Trubel. Da fällt 
es vielen schwer, zur Ruhe zu 
kommen und schöne Momente 
bewusst zu genießen. Dabei 
sind gerade diese entspannten 
Phasen so wichtig - einmal, um 
leistungsfähig zu bleiben, aber 
auch für eine gesunde Psyche.
Jeder sollte sich darum zwi-
schendurch einfach mal zurück-
ziehen, eine kleine Auszeit 
nehmen und sich nach Her-
zenslust verwöhnen. Dazu 
muss man nicht gleich ein 
Wochenende im Wellnessho-
tel buchen. Auch die heimische 

Badewanne kann zum ent-
spannenden Spa werden, zum 
Beispiel mit einem Badezusatz 
wie die Sinnensalze von Te-
tesept. Wenn sich die feinen 
Puderkristalle im einlaufen-
den Wasser lösen, entsteht ein 
blumig-fruchtiger Duft. Etwas 
sanfte Musik dazu vertreibt 
noch die letzten schweren 
Gedanken und der Glücks-
genuss ist rundum perfekt.
Schon während man selig los-
gelöst in der Wanne schwelgt, 
spürt man es auch auf der 
Haut: Die Sinnensalze enthalten 
luxuriös pfl egende, patentierte 
Bade-Liposomen. Das sind win-
zige Hohlkörper, die sich im 
Wasser wie ein hauchzarter 
Schutzmantel auf die Hauto-
berfl äche legen und sie so vor 

dem Austrocknen bewahren. 
Damit nicht genug: Nach dem 
Baden hält die Pfl egewirkung 
weiter an. Der Planschspaß 
sollte übrigens nicht länger als 

20 Minuten dauern und nicht 
heißer als 38 Grad Celsius sein, 
damit Haut und Kreislauf nicht 
strapaziert werden. (djd/pt)

Foto: djd/Tetesept

Wellness für Zuhause


